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Die Verwaltung der Versorgungseinrichtung „Gilde Unterstützungskasse e. V.“ wird von der  
Longial GmbH, Prinzenallee 13 in 40549 Düsseldorf (HRB 39906) als Verwaltungsgesellschaft durchgeführt.

Gebührenordnung 
Gilde Unterstützungskasse e. V. (Fassung November 2009)

Laufende Verwaltung des Versorgungswerkes

Gebühren

Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen

Um die laufenden Verwaltungskosten der Unterstützungskasse zu decken, entrichtet jedes Trägerunternehmen an die 
Verwaltungsgesellschaft der Unterstützungskasse folgende pauschale Verwaltungsgebühren:

▶	� pro Anwärter	 30 EUR	 jährlich
▶	� pro Rentner	 9 EUR	 monatlich

Auf die Gebühren für Anwärter, die mit unverfallbaren Anwartschaften ausgeschieden sind, kann verzichtet werden, sofern 
die unten beschriebenen Dienstleistungen (mit Ausnahme der Erstellung der jährlichen Testate für den Pensions-Sicherungs-
Verein) bis zum Rentenbeginn ruhen.

Auf die Gebühren für die Rentnerverwaltung kann verzichtet werden, sofern das Trägerunternehmen die unten beschriebenen 
Dienstleistungen im Rahmen der Verwaltung der Rentnerbestände selbst übernimmt. 

Die angegebenen Gebühren gelten nur, wenn und solange für den Einzug der Prämien der Rückdeckungsversicherung das 
Lastschriftverfahren vereinbart wird.

Obige jährliche Verwaltungsgebühren decken die nachstehend genannten Dienstleistungen ab:

▶	� Führung des versorgungsberechtigten Personenkreises

▶	� Erstellen von Leistungsnachweisen für die Mitarbeiter

▶	� Ermittlung der Versicherungsleistungen für die Rückdeckung

▶	� Erstellen von Unverfallbarkeitsbescheinigungen bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitarbeiters (Positiv-/Negativauskunft)

▶	� Jährliche Testate für den Pensions-Sicherungs-Verein pro Trägerunternehmen

▶	� Jährliche Testate über die Höhe des tatsächlichen und zulässigen Kassenvermögens pro Trägerunternehmen 
für steuerliche Zwecke

▶	� Verwaltung der Rentnerbestände (soweit vereinbart);
dies beinhaltet:

	 • �Ermittlung der zu zahlenden Leistung

	 • �Auszahlung der Rente an jeden Rentner individuell nach 
Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen

	 • �Anfordern und Führen der Lohnsteuerkarten

	 • �Anfordern von Lebensbescheinigungen

	 • �Korrespondenz mit den Rentnern

Sonstige Dienstleistungen, die über den oben beschriebenen Umfang hinausgehen, werden gesondert abgerechnet. In den 
genannten Gebührensätzen ist der Beitrag für den Pensions-Sicherungs-Verein nicht enthalten. Die Gebührensätze werden alle 
zwei Jahre überprüft und neu festgelegt.


